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Speicherung 
von buch
führungs
relevanten 

Daten 
Die Buchführung der Gemeinden 
erfolgt schon seit langem nicht mehr 
ausschließlich in Form schriftlicher 
Aufzeichnungen. Inzwischen wird der 
weitaus größere Teil der buchfüh
rungsrelevanten Daten in Daten
speichern geführt. Schon 1976 trug 
der Gesetz- und Verordnungsgeber 
der technischen Entwicklung Rech
nung, indem er in der Gemeindekas
senverordnung (GemKVO) die Füh
rung von Büchern in Form von „ma
gnetischen oder sonstigen visuell nicht 
lesbaren Speichern" zuließ. Mit der 
Neufassung der Gemeindehaushalts
verordnung (GemHVO) wurde zu
gleich das Regime der EDV-gestütz-
ten Buchführung auf neue Füße ge
stellt. Diese Neuregelung ist auch 
von der allgemeinen Umstellung auf 
das System der kaufmännischen 
Buchführung geprägt. Die gelten
den Vorschriften bestehen daher aus 
einer Mischung von überlieferten Re
gelungen der Speicherbuchführung 
und neu aufgenommenen Regelun
gen der kaufmännischen Buchfüh
rung. 

Zulässigkeit der Buchführung 
mittels Datenspeicherung 
Die Verwendung von Datenspei
chern im Rahmen der Buchführung 
ist mit wenigen Ausnahmen hin
sichtlich fast aller aufzubewahren
den Aufzeichnungen zulässig. Allein 
die Eröffnungsbilanz und die Jah
resabschlüsse sind schriftlich aufzu
bewahren. Bei sonstigen Schrift
stücken genügt es in der Regel, statt 
der Originale eine Wiedergabe auf 
Bild- oder Datenträger aufzube
wahren. Daten, die von vornherein 
nur elektronisch erfasst und verar
beitet worden sind, sind immer auf 
Datenträgern zu speichern. Bei ei
ner zulässigen Speicherung buch
führungsrelevanter Daten ist aller-
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dings eine Mehrzahl von Maßnah
men zur Sicherung der gespeicher
ten Daten zu ergreifen. 

Sicherung gegen Verlust, unbe
fugte Veränderung von Daten 
Zunächst sind die gespeicherten 
Daten gegen Verlust und unbefugte 
Veränderung zu sichern. Die allge
meine Sicherung gegen Datenver
lust besteht vor allem in Sicherungs
kopien. Sinnvollerweise sind Siche
rungskopien in regelmäßigen Zeit
abständen vorzunehmen, ergänzt um 
eine Ad-hoc-Speicherung bei unge
wöhnlich umfangreichen Datenver
arbeitungsvorgängen. Ferner sind 
Vorkehrungen gegen Unauffindbar
keit der Daten zu treffen, beispiels
weise durch die Führung eines sys
tematischen Verzeichnisses. Weitere 
Vorkehrungen gegen Vernichtung 
und Diebstahl bestehen vornehm
lich in einer Sicherung der Räume, 
in denen Datenträger aufbewahrt 
werden. Zur Sicherung der gespei
cherten Daten gegen unbefugte Ver
änderung sind wirksame Zugriffsbe
rechtigungskontrollen sowie Zugangs
kontrollen zu den Aufbewahrungs
räumen einzurichten. 

Lesbarkeit, maschinelle 
Auswertbarkeit 
Ferner müssen alle gespeicherten 
Daten bis zum Ablauf der Aufbe
wahrungsfristen jederzeit in ange
messener Frist lesbar und maschi
nell auswertbar gemacht werden kön
nen. Bei der Aufbewahrung schriftli
cher Unterlagen ist dies schon eine 
Voraussetzung für ihre Speicherung 
auf Bild- oder Datenträger. Hin
sichtlich der übrigen Daten handelt 
es sich um eine obligatorische An
forderung der Datensicherheit. Mit 
dieser Maßgabe passt die GemHVO 
die Anforderungen an die ge
speicherten Daten gegenüber der 
GemKVO, die noch einen Ausdruck 
der Daten vorsah, an die Erforder
nisse der Gegenwart an. 

Protokollierung von 
Berichtigungen 
Sofern eine Berichtigung in den 
Büchern vorgenommen wird, ist die
se zu protokollieren; die Protokolle 
sind wie Belege aufzubewahren. Ei
ne protokollpflichtige Berichtigung 
von Büchern liegt vor, wenn ein Ge
schäftsvorfall buchhalterisch abge
schlossen und die dazugehörigen 
Daten gespeichert worden sind. Die 
Möglichkeit einer direkten Berichti
gung gespeicherter Daten ist eine 
Besonderheit der DV-Buchführung. 
Gemäß den hergebrachten Grund
sätzen ordnungsmäßiger Buchfüh
rung sind Bücher grundsätzlich un
veränderlich. Bei Veränderungen 
muss der ursprüngliche Inhalt er
kennbar sein. Die GemHVO er
leichtert die Korrektur einer fehler
haften Buchung, indem sie eine 
direkte Berichtigung unter Anferti
gung eines entsprechenden Proto
kolls zulässt. Die Protokolle sind 
sechs Jahre lang aufzubewahren. 

Verfügbarkeit von Unterlagen 
Schließlich sind die Unterlagen, die 
für den Nachweis der richtigen und 
vollständigen Ermittlung der An
sprüche und Zahlungsverpflichtun
gen sowie für die ordnungsgemäße 
Abwicklung der Buchführung und des 
Zahlungsverkehrs erforderlich sind, 
bis zum Ablauf der Aufbewahrungs
fristen verfügbar zu halten. Die Un
terlagen, die für den Nachweis der 
richtigen und vollständigen Ermitt
lung der Ansprüche und Zahlungs
verpflichtungen erforderlich sind, er
füllen das Belegprinzip im Sinne der 
allgemeinen Grundsätze ordnungs
mäßiger Buchführung. Die Aufbe
wahrung der Unterlagen, die für die 
ordnungsgemäße Abwicklung der 
Buchführung und des Zahlungsver
kehrs erforderlich sind, entspricht 
der allgemeinen Pflicht zur Doku
mentation des Buchführungsstems zur 
Ermöglichung einer Systemprüfung. 
Dem Erfordernis der Verfügbarkeit 
dieser Unterlagen ist allerdings hin
reichend Rechnung getragen, wenn 
die Unterlagen unter den oben erör
terten Voraussetzungen auf Bild- oder 
Datenträger aufbewahrt werden. 
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